Sehr geehrte Ausstellerin, sehr geehrter Aussteller,

wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem „1.  Frühjahrs-Flohmarkt“ des Vereines Essen für Kinder e.V.  auf dem Schulhof der Ritter-Göttscheid-Grundschule in Neunkirchen. Wir hoffen, dass Sie gute Geschäfte tätigen werden und zufrieden (und mit weit weniger Gepäck () am Abend wieder gut Zuhause ankommen.
Bei Interesse planen wir wieder weitere Flohmärkte. Wir bitten Sie, den unten anhängenden Abschnitt auszufüllen und an die Marktleitung zurück zu geben. So helfen Sie uns, besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können.
Nachfolgend erhalten Sie unsere Marktordnung mit der Bitte um Beachtung. Nur so kann ein reibungsloser und sicherer Ablauf gewährleistet werden. Den Anordnungen der Marktleitung ist unbedingt Folge zu leisten.
Für alle Fragen / Anliegen / Probleme stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Sie finden uns am Stand der Marktleitung.  

MARKTORDNUNG
1. Jede/r Verkäufer/in erkennt bei Errichtung eines Standes diese Ordnung an. 
2. Die Standgebühren werden zu Beginn des Flohmarktes kassiert und auf dieser Marktordnung quittiert. 
3. Im gesamten Gebäudebereich und auf dem Schulhof herrscht absolutes Rauchverbot. 
4. Die Gänge zwischen den Ständen dürfen nicht zugestellt werden (Fluchtwege!); bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Standgrößen.

5. Bitte halten und verlassen Sie Ihren Standplatz sauber. Jede/r Verkäufer/in verpflichtet sich, den eigenen Müll selbst zu entsorgen. Kartons müssen wieder mitgenommen werden. Wer Müll, Kartons, etc. stehen lässt, wird für die Beseitigung durch den Veranstalter mit 20,- € zur Kasse gebeten.  

6. Professionelle Händler/innen sind ausnahmslos nicht zugelassen.
7. Die Bewirtung erfolgt allein durch  den Veranstalter. Der Verkauf von Lebensmitteln ist nicht zulässig.
8. Der Verkauf von Raubkopien, Kriegsspielzeug, Militaria -Waren, jugendgefährdendem Gut, usw. ist ausdrücklich verboten. Wer diese Regel nicht einhält, wird des Geländes verwiesen.
9. Bei groben und hartnäckigen Verstößen gegen diese Marktordnung kann von der Marktleitung ebenfalls ein Geländeverweis ausgesprochen werden.                                  Ein Rückerstattungsanspruch auf die bereits gezahlte Standgebühr besteht in diesem Falle nicht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quittung über Standgebühren (3 m Standfläche á 2,90 entspricht 3 Mittagessen in der Mensa)
Für die Standgebühr (Standfläche 3m X 1m) zum Frühjahrs-Flohmarkt am Samstag, dem 17.04.2010, auf dem Schulhof der Ritter-Göttscheid-Grundschule in Neunkirchen wird ein Betrag für 3 Mittagessen á 2,90 €, mithin 8,70 € berechnet. Der Erhalt wird hiermit quittiert.

Neunkirchen-Seelscheid, den 17.04.2010                            ___________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fragebogen

Waren / sind Sie zufrieden mit der Organisation dieses Flohmarktes?
□ ja    □ nein
Waren / sind Sie zufrieden mit dem Verlauf?




□ ja    □ nein
Haben Sie Interesse, wieder mit einem Stand teilzunehmen?

□ ja    □ nein
Sonstiges / Anregungen: _____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Name: __________________________                           Tel.-Nr.: ____________________
